
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2022/12/5 5Ob178/22w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.2022

Norm

AußStrG 2005 §48 Abs1

GUG §5 Abs4

1. GUG § 5 heute

2. GUG § 5 gültig ab 01.05.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 30/2012

3. GUG § 5 gültig von 01.01.2009 bis 30.04.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2008

4. GUG § 5 gültig von 29.10.2003 bis 31.12.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 94/2003

5. GUG § 5 gültig von 01.01.1981 bis 28.10.2003

Rechtssatz

Über die Gewährung dieser Einsicht hat kein Beschluss zu ergehen, dies ist im Instanzenzug durch den betro8enen

Liegenschaftseigentümer nicht anfechtbar. Daraus folgt in teleologischer Reduktion des Verweises in § 5 Abs 4 GUG,

dass auch im Rekursverfahren betre8end die Verweigerung der Erteilung der Abschrift selbst dann keine Rekurs-

und/oder Revisionsrekursbeantwortung erforderlich ist, wenn der Beschluss auf Verweigerung der Einsicht in das

Personenverzeichnis behoben wird.
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